
Wie weiter, wenn der Chef ausfällt?
Handlungsanleitung zu I. Betriebsorganisation, 
II. Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

Gesprächspartner:

Rechtsanwalt 
Martin Gremmel, 
Geschäftsführer im 
Sächsischen Bauge-
werbeverband e.V. (SBV)
Theklaer Str. 42, 
04347 Leipzig
Telefon: 03 41/96 40 20
Fax:       03 41/96 40 222
E-mail: ragremmel@sbvleipzig.de



Das Leben kann so schön sein …



I. Anwesenheits-Ausfall

Krankenhaus+ REHA



II.Selbstversorgungs-Ausfall



III.TOD=Testament
1. Laienhaft aufschreiben, was Sie wollen.

2. Notar aufsuchen zu rechtssicheren Umsetzung.

3. Versendung zu Lebzeiten der vom Notar erstellten 
Unterlagen (Testament, Erbvertrag) an die potentiellen 
Erben.



Rechtliche Ausgangslage BGB

Wer kann wen ohne weiteres per Gesetz 
wirksam vertreten?

1. Nächste Angehörige untereinander?
2. Ehefrau den Ehemann?
3. Eltern die volljährigen Kinder?
4. Eltern die minderjährigen Kinder?
5. Geschäftsführer die GmbH?

Lösung des Problems: Vollmachtserteilung nach 
BGB oder kaufmännischen Regeln!

Variante: Vertretung durch 
staatliche Anordnung!



I. Anwesenheits-Ausfall

Notfallkoffer



I. Anwesenheits-Ausfall

Wie ermittle ich den 
notwendigen Inhalt für den 

Notfall-Koffer?

Drei Tage lang ist nur Ihre Ersatzperson 
tätig.

Sie begleiten diese Person und notieren alle 
Fragen, die sich für die Ersatzperson im Tagesablauf 
nach innen wie nach außen für den Betrieb des 
Unternehmens ergeben.



I. Anwesenheits-Ausfall

Notfallkoffer

1. Schlüsselsatz für den Notfall samt Schlüsselverzeichnis

2. Kennwörterliste, Zugang PC, Smartphone

3. Rufweiterleitung

4. Bedienung der Betriebs-Software

5. KFZ-Papiere, Betriebserlaubnisse

6. Terminkalender

7. Vertretungsregelung Funktionsfähigkeit des 

Unternehmens für ca. ½ Jahr

8. Handlungsvollmachten, Prokura, Bankvollmachten u.a.

9. Versicherungsverzeichnis nebst Standorte der 

Dokumente

10.Hinterlegung der Bankverbindung, Firmenverträge, 

Immobilienverzeichnis, Berater-, Lieferanten und 

Kundenkontakte, Adressenliste für den Notfall

11.ca. jährliche Überprüfung des Notfallkoffers auf 

Aktualität

Lagerung des 

Koffers am 

sicheren Ort.

Keine Daten 

des 

Kofferinhaltes 

im Computer.



II.Selbstversorgungs-Ausfall

§ 1896 Bürgerliches Gesetzbuch

Voraussetzungen

(1) Kann ein Volljähriger auf Grund einer 
psychischen Krankheit oder einer körperlichen, 
geistigen oder seelischen Behinderung seine 
Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht 
besorgen, so bestellt das Betreuungsgericht auf 
seinen Antrag oder von Amts wegen für ihn einen 
Betreuer.



Wer kümmert sich um 

meine Angelegenheiten?

ohne Vorsorge mit Vorsorge

Betreuung Bevollmächtigung

Fremdbestimmung Selbstbestimmung







Vorsorgevollmacht

Betreuungsverfügung

Patientenverfügung



Was ist eine Vorsorgevollmacht?

Erteilung von 

Vertretungsmacht 

an eine Vertrauensperson 

für den 

Fall der eigenen 

Geschäftsunfähigkeit

Wie weit reicht sie?

Vollmachtgeber entscheidet 

empfehlenswert 

Generalvollmacht

Vermögensangelegenheiten 

und persönliche 

Angelegenheiten

aber: gesetzliche Schranken 

(z.B. keine Testamente oder 

Eheschließung oder 

Wahlrecht) und 

Genehmigungserfordernisse  

(z.B. bei schwerwiegenden 

ärztlichen Eingriffe)



Besonderheiten

• Bei Erteilung geschäftsfähig

• Beurkundung durch Notar 
erforderlich? Kosten!

• Wo hinterlegen? 
Vorsorgeregister.de

• Vorsorgevollmacht für mehrere 
Personen??

• Mitteilung an Betroffene





Die Patientenverfügung 
§ 1901a BGB

(1) 1Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall 
seiner Einwilligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in 
bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht 
unmittelbar bevorstehende Untersuchungen seines 
Gesundheitszustands, Heilbehandlungen oder ärztliche 
Eingriffe einwilligt oder sie untersagt (Patientenverfügung), 
prüft der Betreuer, ob diese Festlegungen auf die aktuelle 
Lebens- und Behandlungssituation zutreffen. 2Ist dies der 
Fall, hat der Betreuer dem Willen des Betreuten Ausdruck und 
Geltung zu verschaffen. 3Eine Patientenverfügung kann 
jederzeit formlos widerrufen werden.



§ 1904 BGB
Genehmigung des Betreuungsgerichts bei 

ärztlichen Maßnahmen

(1) 1Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung 
des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder einen 
ärztlichen Eingriff bedarf der Genehmigung des 
Betreuungsgerichts, wenn die begründete Gefahr besteht, 
dass der Betreute auf Grund der Maßnahme stirbt oder 
einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen 
Schaden erleidet. 2Ohne die Genehmigung darf die 
Maßnahme nur durchgeführt werden, wenn mit dem 
Aufschub Gefahr verbunden ist.

















Umfang der Vollmacht

1. Gesundheitssorge/Pflegebedürftigkeit
2. Aufenthalt und Wohnungsangelegenheiten
3. Vermögenssorge
4. Post und Telekommunikation
5. Digitale Medien
6. Behörden
7. Vertretung vor Gericht
8. Untervollmacht
9. Geltung über den Tod hinaus
10. Regelung der Bestattung
11. Betreuungsverfügung







„Der kluge Mann baut vor.“

Friedrich Schiller 
(Wilhelm Tell)

Mensch


